
 

Landratsamt Ortenaukreis 
Soziales Entschädigungsrecht 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz 
 

Informationen zur Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 (EU-Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) und zum Schutz der Sozialdaten 

nach dem 2. Kapitel des Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozial-

datenschutz - (SGB X): 

 

Ihre Angaben (Daten) werden für die Prüfung Ihres Antrages auf Leistungen nach dem Sozialen 

Entschädigungsrecht (z.B. Opferentschädigung) benötigt. 

 

Ihre Angaben sind freiwillig. Sie sind jedoch nach § 60 Sozialgesetzbuch - Erstes Buch (SGB I) zur 

Mitwirkung verpflichtet, das heißt, Sie müssen die zur Bearbeitung des Antrages erforderlichen An-

gaben machen und Ihre Einwilligung zur Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte  

geben. Versorgungsleistungen können nach § 66 SGB I versagt oder entzogen werden bzw. kann 

der Antrag abgelehnt werden, wenn Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. 

 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Daten zur Prüfung eines Versorgungsanspruchs 

und ggf. zur Gewährung von Versorgungsleistungen mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage  

gespeichert werden. 

 

Die Akten werden möglicherweise einem Arzt außerhalb der Verwaltung (Gesundheitsamt bzw. 

externe ärztliche Gutachter) zur Begutachtung zugeleitet. Sie können einer solchen Zuleitung an 

Ärzte außerhalb der Verwaltung widersprechen. Die Ärzte bzw. Gutachter unterliegen selbstver-

ständlich der ärztlichen Schweigepflicht. 

 

Ihre Rechte: 

• Sie können Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen. 
• Sie können eine kostenlose Kopie dieser Daten verlangen. 
• Sie können eine Berichtigung Ihre Daten verlangen, sofern diese unrichtig sind. 
• Sie können verlangen, Ihre Daten zu vervollständigen, sofern sie unvollständig sind. 
• Sie können eine Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern sie nicht mehr benötigt werden. 
• Sie können verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten unter bestimmten Voraussetzungen 

einzuschränken. 
• Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit widerrufen  

(allerdings nicht rückwirkend). 
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Sofern Sie der Ansicht sind, bei der Verarbeitung Ihrer Sozialdaten in Ihren Rechten verletzt wor-

den zu sein, haben Sie die Möglichkeit, sich an folgende Stellen: 

 

• Beauftragter für den Datenschutz beim Landratsamt: 
Landratsamt Ortenaukreis 
Datenschutzbeauftragter 
Badstr. 20 
77652 Offenburg 
Tel.: 0781/805-0 
E-Mail: datenschutz@ortenaukreis.de 

 

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 55 41 – 0 

 

Weiterhin können Sie sich an die für die Versorgungsämter in den Landratsämtern zuständige 

Fachaufsichtsbehörde wenden: 

 

Regierungspräsidium Stuttgart, 

Abteilung 10 

Landesversorgungsamt 

Ruppmannstr. 21 

70565 Stuttgart 

Telefon 0711 904-0 
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